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1. Einführung VV TB

Mit Inkrafttreten der VV TB wurden parallel die

� Muster-Leitungsanlagen- Richtlinie (MLAR)

� Muster-Lüftungsanlagen- Richtlinie (M-LüAR)

als Technische Baubestimmung eingeführt !

Hamburg hat die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)  

eingeführt (Amtl. Anz. Nr. 34 vom 30.04.2018)

� Die Regelungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

gelten in Hamburg mit wenigen Abweichungen. 

� Die Abweichungen sind als Deckblatt der VV TB vorangestellt. 
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2. Hamburger Liste der anerkannten Prüfsachverständigen

� Wie finde ich einen in Hamburg anerkannten Prüfsachverständigen ?

z.B. 

Liste der Prüfsachverständigen Hamburgs 

� Prüfsachverständige mit einer Anerkennung aus einem anderen Bundesland müssen 

der Bauaufsichtsbehörde eine                    ihres Anerkennungsbescheids vorlegen. 

Sie werden nicht in die Hamburger Liste aufgenommen !
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3. Anpassung an die Muster-PVO ?

� Mit Einführung einer neuen PVO ist in Hamburg nicht vor Mitte / Ende 2019 zu rechnen.

� Dann wird auch die (Wirk-Prinzip-Prüfung) Bestandteil der PVO sein. 

� Zudem werden Druckbelüftungsanlagen musterkonform als einzelner Prüfbereich

aufgenommen.
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4. Nützliche Links

https://www.hamburg.de/baugenehmigung/152944/start-pruefingenieure/
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4. Nützliche Links

� Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend 

der Prüfverordnung - PVO durch Prüfsachverständige 

� Muster-Verordnung über Prüfungen von technischen Anlagen nach Bauordnungsrecht 

– MPrüfVO – (Muster-Prüfverordnung) aufgrund § 85 Abs. 1 Nr. 5 MBO
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Prüfverordnung (PVO)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !   

Bei Fragen - fragen !
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